
Oberlandesgericht Düsseldorf 

Urteil vom 9. Juli 2013, 20 U 102/12 

 

Gründe 

I.  

Der Kläger ist in die Liste der qualifizierten Einrichtungen nach § 4 
Unterlassungsklagengesetz eingetragen. Die Beklagte ist eine Telekommunika-
tionsdienstleisterin, die ihren Kunden gegen Entgelt Zugang zu einem Mobil-
funknetz gewährt. Werden die von ihr erhobenen Forderungen nicht beglichen, 
bedient sie sich eines Inkassounternehmens, welches an die Kunden Mahn-
schreiben wie das als Anlage K 2 vorgelegte versendet. Das an die Kundin S. ge-
richtete Schreiben, welches das Datum 16. August 2010 trägt, fordert sie zur 
Überweisung eines Gesamtbetrages von 366,55 Euro bis zum 21. August 2010 
auf und droht ihr für den Fall der Nichtzahlung die Einleitung eines mit erhebli-
chen Kosten verbundenen gerichtlichen Mahnverfahrens an. Es folgt der durch 
Fettdruck hervorgehobene streitgegenständliche Absatz: 

"Als Partner der Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung (SCHUFA) 
ist die X. GmbH verpflichtet, die unbestrittene Forderung der SCHUFA mitzutei-
len, sofern nicht eine noch durchzuführende Interessenabwägung in Ihrem Fall 
etwas anderes ergibt. Ein SCHUFA-Eintrag kann Sie bei Ihren finanziellen Ange-
legenheiten, z. B. der Aufnahme eines Kredits, erheblich behindern. Auch 
Dienstleistungen anderer Unternehmen können sie dann unter Umständen 
nicht mehr oder nur noch eingeschränkt in Anspruch nehmen" 

Eine Kopie dieses Schreibens hat Frau S. dem Kläger am 29. August 2010 über-
mittelt. Ein entsprechendes Schreiben mit dem Datum 18. August 2010 und 
einer Fristsetzung bis zum 23. August 2010 erhielt auch der Kunde A., wobei 
sich die Gesamtforderung in seinem Fall auf 141,23 Euro belief (Anlage K 3). 
Beide Kunden waren den Forderungen zuvor entgegengetreten und hatten sich 
bereits im Juni/Juli 2010 unter Beteiligung des Klägers mit der Beklagten an-
derweitig geeinigt. 

Der Kläger, der in der Versendung derartiger Mahnungen ein unter dem Ge-
sichtspunkt der unlauteren Beeinträchtigung der Entscheidungsfreiheit der 
Verbraucher allgemein, jedenfalls aber im Falle der Kunden S. und A. wettbe-
werbswidriges Handeln sieht, hat die Beklagte nach erfolgloser Abmahnung auf 



Unterlassung und Zahlung einer Abmahnkostenpauschale in Anspruch genom-
men. 

Das Landgericht hat die am 28. Februar 2011 eingegangene Klage abgewiesen 
und zur Begründung ausgeführt, eine unlautere Beeinträchtigung der Entschei-
dungsfreiheit sei nicht gegeben, die Beklagte weise lediglich entsprechend § 28 
a Abs. 1 Nr. 4 Buchst. c BDSG auf die bevorstehende Übermittlung der Daten an 
die SCHUFA hin. Die weitergehenden Ausführungen zu den möglichen Folgen 
einer solchen Übermittlung seien zutreffend und sinnvoll. Im Falle der Kunden 
S. und A. gelte zwar möglicherweise anderes, diese Vorfälle seien jedoch ver-
jährt. Der Kläger habe seinen auf Fälle, bei denen die Forderung durch den 
Verbraucher bestritten werde, beschränkten Hilfsantrag erstmals in der münd-
lichen Verhandlung gestellt. 

Hiergegen wendet sich der Kläger mit seiner Berufung. Er trägt vor, der bean-
standete Passus in den Abmahnschreiben der Beklagten unterrichtet den Kun-
den nicht sachlich über die bevorstehende Übermittlung, sondern erwecke den 
unzutreffenden Eindruck, die Datenübermittlung stehe allein im Ermessen der 
Beklagten. Dem Kunden werde suggeriert, dass nur eine Zahlung die Daten-
übermittlung abwenden könne; eine hinreichende Klarstellung, dass die Mittei-
lung auch dann unterbleibe, wenn er die Forderung bestreite, fehle. Damit 
werde ein unzulässiger Druck ausgeübt, zumal die Mahnung noch mit einer 
Zahlungsfrist von nur fünf Tagen ab Erstellungsdatum versehen sei. Zumindest 
aber stelle das Fehlen eines Hinweises auf die Möglichkeit, die Forderung zu 
bestreiten, eine Irreführung durch Unterlassen dar. Es sei nicht nachvollziehbar, 
dass das Landgericht den Hilfsantrag mit der Begründung abgewiesen habe, 
diese Vorfälle seinen verjährt. Auf die Vorfälle S. und A. habe er sich schon in 
der Klageschrift gestützt. Im Übrigen seien ihm im Zuge der Presseberichter-
stattung über das erstinstanzliche Urteil noch weitere derartige Mahnungen 
trotz bestrittener Forderungen bekannt geworden, so die Fälle L., Sch. und St. 

Der Kläger beantragt, 

unter Aufhebung des erstinstanzlichen Urteils die Beklagte zu verurteilen, 

1. es bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzu-
setzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 Euro, wahlweise Ordnungshaft bis 
zu sechs Monaten zu unterlassen, Verbraucher 

a) – wie in der als Anlage K 2 mit dem Tenor verbundenen Mahnung geschehen 
– mit dem folgenden Hinweis an den Ausgleich einer angeblichen Forderung zu 
erinnern oder erinnern zu lassen: 



"Als Partner der Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung (SCHUFA) 
ist die X. GmbH verpflichtet, die unbestrittene Forderung der SCHUFA mitzutei-
len, sofern nicht eine noch durchzuführende Interessenabwägung in Ihrem Fall 
etwas anderes ergibt. Ein SCHUFA-Eintrag kann Sie bei Ihren finanziellen Ange-
legenheiten, z. B. der Aufnahme eines Kredits, erheblich behindern. Auch 
Dienstleistungen anderer Unternehmen können sie dann unter Umständen 
nicht mehr oder nur noch eingeschränkt in Anspruch nehmen" 

b) hilfsweise, wie vorstehend zu a), wenn die Forderung durch den Verbraucher 
zuvor bestritten worden ist. 

2. an den Kläger 214,00 Euro nebst 5 % Zinsen über dem Basiszinssatz seit dem 
29.10.2010 zu zahlen. 

Die Beklagte beantragt, 

die Berufung zurückzuweisen. 

Die Beklagte verteidigt das landgerichtliche Urteil. Sie sei zur Unterrichtung der 
Kunden vor der Weitergabe der Daten an die SCHUFA verpflichtet. Sämtliche 
Angaben in dem beanstandeten Hinweis seien zutreffend. Durch die Verwen-
dung des Wortes "unbestrittene" erfahre der Verbraucher, dass bestrittene 
Forderungen nicht übermittelt würden. Auch entnehme er dem Gesamtzu-
sammenhang, das die Übermittlung unter dem Vorbehalt einer Interessenab-
wägung stehe. Ein Fall der unlauteren Beeinträchtigung der Entscheidungsfrei-
heit, an die zu Recht hohe Anforderungen gestellt würden, sei schon von daher 
nicht gegeben. Soweit der Kläger sich nunmehr auch auf § 5 a UWG stütze, stel-
le dies die verspätete Einführung eines neuen Streitgegenstands dar. Die Norm 
sei aber wegen des ausdrücklichen Hinweises auf unbestrittene Forderungen 
auch gar nicht einschlägig. Die Verjährungseinrede werde aufrechterhalten. 

Im Rahmen der Erörterung hat der Senat die Parteien darüber in Kenntnis ge-
setzt, dass er bereits den Hauptantrag für begründet erachte. Durch die streit-
gegenständliche Passage werde auf den Adressaten des Schreibens ein intensi-
ver Druck zur Zahlung des geforderten Betrages ausgeübt. Die Drohung mit ei-
nem SCHUFA-Eintrag sei wesentlich massiver als der bei einer typischen "Kaf-
feefahrt" ausgeübte Druck zum Kauf, der den verbreiteten Beispielsfall des § 4 
Nr. 1 UWG bilde. Es gebe im Geschäftsleben wohl kaum eine schwerwiegende-
re Drohung als die, dass man keinen Kredit mehr erhalten werde. Zu fragen sei 
nur, ob diese Drohung durch die Hinweispflicht nach § 28 a Abs. 1 Nr. 4 Buchst. 
c BDSG gerechtfertigt sei; denn der mit einem sachlichen Hinweis auf den dro-
henden SCHUFA-Eintrag zwangsläufig einhergehende Druck müsse hingenom-



men werden. An der Sachlichkeit des Hinweises fehle es jedoch im Streitfall. 
Die Beklagte sei von der Formulierung in § 28 a Abs. 1 Nr. 4 Buchst. d BDSG, 
wonach die Übermittlung voraussetzt, dass "der Betroffene die Forderung nicht 
bestritten hat", abgewichen. Das Adjektiv "unbestrittene" vor "Forderung" sei 
nicht ausreichend, um dem in der Regel juristisch nicht vorgebildeten Adressa-
ten zu verdeutlichen, dass es allein an ihm liege, durch ein einfaches Bestreiten 
der Forderung den angedrohten SCHUFA-Eintrag zumindest zunächst abzu-
wenden. Zur Klarstellung seien am Gesetzeswortlaut orientierte Formulierun-
gen wie "die von Ihnen nicht bestrittene Forderung" oder "die Forderung, die 
Sie nicht bestritten haben" notwendig. 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands erster Instanz wird 
auf die tatsächlichen Feststellungen im angefochtenen Urteil, Bl. 62 ff. d. GA., 
wegen des Parteivorbringens im Übrigen wird auf die gewechselten Schriftsätze 
nebst Anlagen Bezug genommen. 

II.  

Die zulässige Berufung des Klägers hat auch in der Sache Erfolg; die Klage ist 
bereits mit dem Hauptantrag begründet. 

Der Kläger ist aufgrund seiner Eintragung in die Liste qualifizierter Einrichtun-
gen nach § 4 des Unterlassungsklagengesetzes gemäß § 8 Abs. 3 Nr. 3 UWG 
prozessführungs- und anspruchsberechtigt. 

Der Kläger hat gegenüber der Beklagten einen Anspruch auf Unterlassung der 
Mahnung von Forderungen unter Verwendung des streitgegenständlichen Pas-
sus aus § 8 Abs. 1 Satz 1 UWG in Verbindung mit §§ 3, 4 Nr. 1 UWG. Der Um-
stand, dass es sich um eine Mahnung und damit um eine Maßnahme im Rah-
men der Durchführung eines Vertragsvertragsverhältnisses handelt, steht ei-
nem wettbewerbsrechtlichen Unterlassungsanspruch nicht entgegen. Seit der 
UWG-Novelle 2008 erfasst der Begriff der "geschäftlichen Handlung" nach dem 
eindeutigen Wortlaut des § 2 Abs. 1 Nr. 1 UWG auch ein Verhalten nach Ge-
schäftsabschluss. 

Gemäß § 4 Nr. 1 UWG handelt unlauter, wer geschäftliche Handlungen vor-
nimmt, die geeignet sind, die Entscheidungsfreiheit der Verbraucher oder sons-
tiger Marktteilnehmer durch Ausübung von Druck, in menschenverachtender 
Weise oder durch sonstigen unangemessenen unsachlichen Einfluss zu beein-
trächtigen. Die Schwelle zur wettbewerbsrechtlichen Unlauterkeit ist über-
schritten, wenn die geschäftliche Handlung geeignet ist, in der Weise unange-
messenen unsachlichen Einfluss auszuüben, dass die freie Entscheidung der 



Verbraucher beeinträchtigt zu werden droht. Er muss durch die unzulässige Be-
einflussung tatsächlich oder voraussichtlich erheblich beeinträchtigt werden 
und dadurch tatsächlich oder voraussichtlich dazu veranlasst werden, eine ge-
schäftliche Entscheidung zu treffen, die er andernfalls nicht getroffen hätte. 
Eine unzulässige Beeinflussung erfordert die Ausnutzung einer Machtposition 
gegenüber dem Verbraucher zur Ausübung von Druck in einer Weise, die die 
Fähigkeit des Verbrauchers zu einer informationsgeleiteten Entscheidung we-
sentlich einschränkt (BGH, GRUR 2010, 1022 Rn. 16 – Ohne 19 % Mehrwert-
steuer). 

Der in den Mahnungen enthaltene streitgegenständliche Passus ist geeignet, 
den Verbraucher zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die an-
dernfalls nicht getroffen hätte, und seine Fähigkeit zu einer freien informati-
onsgeleiteten Entscheidung erheblich zu beeinträchtigen. Das Schreiben er-
weckt beim Adressaten den Eindruck, er müsse mit einer Übermittlung seiner 
Daten an die SCHUFA rechnen, wenn er die geltend gemachte Forderung nicht 
innerhalb der gesetzten, äußerst knapp bemessenen Frist befriedigt. Wegen 
der einschneidenden Folgen eines solchen Eintrags wird eine nicht unerhebli-
che Zahl der Verbraucher dem Zahlungsverlangen der Beklagten folglich auch 
dann nachkommen, wenn sie die Rechnung wegen tatsächlicher oder vermeint-
licher Einwendungen eigentlich nicht bezahlen wollten. Ein bei der SCHUFA 
Eingetragener wird vom Zugang zu regulären Krediten faktisch abgeschnitten, 
was für den Betroffenen existenzvernichtend seien kann, etwa weil er als Selb-
ständiger für den Betrieb seines Unternehmens auf einen Kreditrahmen ange-
wiesen ist oder weil jemand als Immobilienbesitzer eine Anschlussfinanzierung 
benötigt, ohne die er sein Haus verkaufen müsste. Da ein solches Risiko in Au-
gen der Betroffenen in keinem Verhältnis zu den vergleichsweise kleinen For-
derung der Beklagten steht, besteht die konkrete Gefahr einer nicht informati-
ons-, sondern allein angstgeleiteten Entscheidung. 

Die Formulierung "sofern nicht eine noch durchzuführende Interessenabwä-
gung in Ihrem Fall etwas anderes ergibt" ist nicht geeignet, den erzeugten 
Druck zu relativieren, da ihr nicht die Ankündigung zu entnehmen ist, der Be-
troffene werde über deren Ergebnis vor der Übermittlung noch informiert. Mit 
dem Verstreichenlassen der Zahlungsfrist begibt sich der Verbraucher in der 
Frage der Übermittlung in die Hand der Beklagten. 

Die streitgegenständliche Ankündigung der Übermittlung an die SCHUFA ist 
nicht von der gesetzlichen Hinweispflicht nach § 28 a Abs. 1 Nr. 4 Buchst. c. 
BDSG gedeckt. Die Beklagte ist nach § 28 a Abs. 1 Nr. 4 Buchst. c. BDSG ver-
pflichtet, die betroffenen Kunden vorab über die bevorstehende Übermittlung 
der Daten an sie SCHUFA zu unterrichten. Die mit dieser Ankündigung notwen-



digerweise einhergehende Beeinträchtigung der freien Entscheidung dieser 
Verbraucher ist daher, wenn die Voraussetzung für eine Datenübermittlung 
vorliegen, hinzunehmen. Zu den Voraussetzungen der Übermittlung nach § 28 
a Abs. 1 Nr. 4 BDSG gehört dabei gemäß Buchst. d., dass "der Betroffene die 
Forderung nicht bestritten hat". Die Aussage, die Beklagte sei verpflichtet, der 
SCHUFA offene Forderungen mitzuteilen, ist folglich nur dann richtig und von 
der Hinweispflicht gedeckt, wenn diese Voraussetzung verdeutlicht wird. Durch 
das Fehlen eines entsprechenden Hinweises wird hingegen der unzutreffende 
Eindruck erweckt, die Mitteilung erfolge im Falle der Nichtzahlung zwangsläufig 
beziehungsweise liege dann allein im Ermessen der Beklagten. 

Auf diese zentrale Voraussetzung für die Mitteilung einer noch nicht rechtskräf-
tig festgestellten Forderung muss folglich zur Vermeidung von Fehlvorstellun-
gen hingewiesen werden, um den mit dem Hinweis einhergehenden massiven 
Druck auf die Entschließungsfreiheit des Verbrauchers auf das für Hinweis-
pflicht notwendige Maß zu begrenzen. Hierüber besteht im Grundsatz auch 
kein Streit. Die Beklagte meint lediglich, die gesetzliche Voraussetzung, dass 
"der Betroffene die Forderung nicht bestritten hat", durch das Adjektiv "unbe-
strittene" vor "Forderung" hinreichend verdeutlicht zu haben. Dies jedoch nicht 
der Fall. 

Die Verwendung des Adjektivs "unbestrittene" ist nicht ausreichend, um dem in 
der Regel juristisch nicht vorgebildeten Adressaten zu verdeutlichen, dass es 
allein an ihm liegt, durch ein einfaches Bestreiten der Forderung den angedroh-
ten SCHUFA-Eintrag zumindest zunächst abzuwenden. Für erhebliche Teile des 
Verkehrs ist "unbestrittene Forderung" kein Synonym für "Forderung, die Sie 
nicht bestritten haben". Er muss nicht wissen, wann eine Forderung "unbestrit-
ten" ist. Der Begriff kann von einem juristischen Laien auch dahingehend ver-
standen werden, die Berechtigung der Forderung sei aus Sicht der Beklagten 
nicht bestreitbar oder die Forderung sei von einer wie auch immer gearteten 
Aufsichtsbehörde nicht beanstandet worden. Nicht umsonst hat der Gesetzge-
ber in § 28 a Abs. 1 Nr. 4 Buchst. d. BDSG die Formulierung "der Betroffene die 
Forderung nicht bestritten hat" gewählt, die verdeutlicht, dass es allein vom 
Betroffenen abhängt, ob die Forderung eine "unbestrittene" ist. An dieser ge-
setzlichen Vorgabe muss sich jeder Hinweis messen lassen, hinter ihr darf er 
wegen des mit der Mitteilung der drohenden SCHUFA-Eintragung einherge-
henden hohen Drucks nicht zurückbleiben. Von daher ist der Hinweis auf die 
bevorstehende Datenübermittlung nur dann sachlich gerechtfertigt und damit 
zulässig, wenn eine entsprechend klare Formulierung verwandt wird, wobei im 
Zweifel die gesetzliche zu übernehmen ist. Es hätte daher vorliegend einer Ver-
deutlichung durch eine Fassung wie "die von Ihnen nicht bestrittene Forde-
rung" oder "die Forderung, die Sie nicht bestritten haben" bedurft. 



Der Unterlassungsanspruch des Klägers ist nicht verjährt. Gemäß § 11 UWG 
verjährt der wettbewerbsrechtliche Unterlassungsanspruch in sechs Monaten, 
beginnend mit der Kenntnisnahme des Gläubigers von den anspruchsbegrün-
denden Umständen. Der Kläger ist von der Kundin S. am 29. August 2010 über 
den Inhalt der Mahnung unterrichtet worden, die vorliegende Klage hat er am 
28. Februar 2011 unter Zahlung der Gerichtskosten eingereicht. 

Der Anspruch auf Erstattung der Abmahnkosten beruht auf § 12 Abs. 1 Satz 2 
UWG. Die Zinsforderung ergibt sich aus §§ 286, 288 Abs. 1 BGB. 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1 ZPO, die Entscheidung über die 
vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 708 Nr. 10, § 711 ZPO. 

Der Senat sieht keine Veranlassung, die Revision zuzulassen. Die hierfür in § 
543 Abs. 2 ZPO niedergelegten Voraussetzungen sind nicht gegeben. Die rele-
vanten Rechtsfragen sind durch die zitierten höchstrichterlichen Entscheidun-
gen beantwortet. Als reine Einzelfallentscheidung hat die Rechtssache weder 
grundsätzliche Bedeutung im Sinne des § 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO, noch erfordert 
die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Recht-
sprechung eine revisionsgerichtliche Entscheidung im Sinne des § 543 Abs. 2 
Nr. 2 ZPO. 

Eine Divergenz besteht nicht. Die von der Beklagten angeführten Entscheidun-
gen des Oberlandesgerichts Naumburg betreffen keine wettbewerbsrechtli-
chen Fallgestaltungen. Auch die mit nachterminlichem Schriftsatz vom 2. Juli 
2013 vorgelegte Entscheidung des Oberlandesgerichts Hamburg (GRUR-RR 
2013, 263) vermag eine Zulassung nicht zu begründen. Dort war der Hinweis 
auf einen SCHUFA-Eintrag weitaus weniger eindringlich in Form einer "insbe-
sondere"-Bezugnahme formuliert, auch wurde auf die Voraussetzungen des § 
28 a BDSG ausdrücklich hingewiesen. Zudem begehrt der Kläger – anders als 
der Antragsteller im Hamburger Verfahren – nicht die isolierte Untersagung des 
Hinweises auf einen SCHUFA-Eintrag schlechthin, sondern nur, soweit dessen 
Voraussetzungen vorliegend nicht hinreichend verdeutlich werden. 

Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird in Übereinstimmung mit der 
erstinstanzlichen Festsetzung auf bis zu 22.000,00 Euro festgesetzt. 

 

 

 



Anlage K 2 h  

Mahnung  

Sehr geehrte Frau ..., 

das vorbezeichnete Unternehmen hat uns beauftragt, seine Interessen Ihnen gegenüber 
wahrzunehmen. Aus den uns zur Verfügung gestellten Unterlagen ergibt sich, dass Sie unse-
rer Auftraggeberin aus laufender Geschäftsbeziehung die nachfolgend aufgeführten Beträge 
– einschließlich unserer Inkassovergütung – schuldig sind: 

 Haupt-/Restforderung  299,31 
EUR 

 4,00 Prozentpunkte über Basiszins (Zinsen bis zum 21.08.2010)  5,24 EUR 
 vorgerichtliche Mahnauslagen  10,00 EUR 
 Kontoführungskosten, Auslagen gem. § 670 BGB  7,00 EUR 
 Inkassovergütung  45,00 EUR 
 Wir fordern Sie auf, den Gesamtbetrag von bis zum 21.08.2010 an uns zu 
überweisen 

 366,55 
EUR 

Sollte bis zu diesem Zeitpunkt kein Zahlungseingang erfolgt sein, wird unsere Auftraggeberin 
das mit erheblichen Kosten verbundene gerichtliche Mahnverfahren gegen Sie, Frau ..., ein-
leiten. 

Als Partner der Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung (SCHUFA) ist die ... 
GmbH verpflichtet, die unbestrittene Forderung der SCHUFA mitzuteilen, sofern nicht eine 
noch durchzuführende Interessenabwägung in Ihrem Fall etwas anderes ergibt. Ein SCHU-
FA-Eintrag kann Sie bei Ihren finanziellen Angelegenheiten, z. B. der Aufnahme eines Kre-
dites, erheblich behindern. Auch Dienstleistungen anderer Unternehmen können Sie dann 
unter Umständen nicht mehr oder nur noch eingeschränkt in Anspruchnehmer  

Soweit muss es natürlich nicht kommen! Wir gehen vielmehr davon aus, dass wir die Ange-
legenheit nunmehr im gegenseitigen Interesse aus der Welt schaffen können. Ihrer fristge-
rechten Zahlung sehen wir entgegen. 

Mit freundlichen Grüßen 

... GmbH 

Dieses Schreiben ist maschinell 

erstellt und ohne Unterschrift gültig 

 Gemäß § 33 Abs. 1 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) teilen wir Ihnen mit, dass wir 
gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 BDSG die zur Durch unseres Einzugsmandats notwendigen 
Daten zu Ihrer Person wie Name, Adresse, ggfs. Voranschriften und Geburtsdatum, 

         



sowie Daten zum Stand der Vorgangsbearbeitung (z. B. Mahnverfahren, 
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen) speichern. 
                  

 Geschäftsführer: ... - HRB ... 
Als Inkassounternehmen zugelassen - Mitglied im Bundesverband Deutscher Inkasso-

Unternehmen 

 SR01L 

 


